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Jahreszuschuss an das Jugendzentrum "Tonne" e. V. für das Jahr 2012 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
Das Jugendzentrum „Tonne“ e. V. erhält für das Jahr 2012 einen Barzuschuss in Höhe von 
9.000,00 €. Außerdem werden die Kosten für die gewerblichen Sicherheitskräfte in Höhe von 
10.638,60 € übernommen.  
 
 
Sachdarstellung 
Das Jugendzentrum „Tonne“ e. V. hat in den letzten Jahren jeweils einen Jahreszuschuss in 
Höhe von 9.000,00 € erhalten, darüber hinaus hat die Stadt die zusätzlich anfallenden 
Kosten für gewerbliche Sicherheitskräfte bei Veranstaltungen übernommen. 
 
Im Jahr 2012 konnten wieder eine Reihe von Veranstaltungen, vor allem Konzerte mit in der 
Jugendszene bekannten Bands, und Arbeitsgemeinschaften durchgeführt werden. 
 
Seit mehreren Jahren erhält die „Tonne“ bei Veranstaltungen, die speziell öffentlich 
beworben werden, die Auflage gewerbliche Sicherheitskräfte einzusetzen. Diese Maßnahme 
hat die Situation auf und unmittelbar um den Schulhof sowie im Hinblick auf die 
Nachbarschaft wesentlich entschärft und sich somit bewährt. Im Jahr 2012 sind hierfür 
10.638,60 € angefallen. 
 
Der Betrieb des Jugendzentrums „Tonne“ ist gaststättenrechtlich nicht konzessioniert, 
weshalb für Veranstaltungen, die über den üblichen Café- oder Discobetrieb hinausgehen, 
eine Gestattung zu beantragen ist. Es handelt sich dabei um Konzerte u. a., die im einzelnen 
besonders beworben werden, z. B. mit Flyern oder in sozialen Netzwerken. Die Gestattung 
wird in der Regel mit Auflagen wie der Stellung eines gewerblichen Sicherheitsdienstes 
erteilt und ist gebührenpflichtig, die Gebühr beträgt 25 € pro Gestattung. Eine 
gaststättenrechtliche Sperrzeitverkürzung ist durch die Änderung der allgemeinen Sperrzeit 
nicht mehr notwendig und hierfür fallen auch keine Gebühren an. Allerdings ist der Betrieb 
des Jugendzentrums durch den privatrechtlichen Überlassungsvertrag der Räume an das 
Jugendzentrum „Tonne“ generell bis 01:00 Uhr beschränkt. Die Verwaltung hat im Hinblick 
auf die Jugendschutzbestimmungen, die Nachbarn und Ruhestörungen in früheren Jahren 
bisher davon abgesehen, eine generelle Genehmigung des Betriebes vorzuschlagen, 
sondern im Einzelfall einen längeren Betrieb zugelassen, wenn keine anderslautenden 
Erkenntnisse vorliegen.  
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Im Haushaltsplan 2013 ist unter der Sammelhaushaltsstelle 1.4560.7000 ein Betrag von 
9.000,00 € als Barzuschuss an das Jugendzentrum „Tonne“ und 6.000,00 € für 
Sachleistungen wie Security-Kosten vorgesehen. 
 
Der Jahreszuschuss an das Jugendzentrum „Tonne“ wird immer rückwirkend für das 
abgelaufene Jahr gewährt, wenn der Bericht über die Aktivitäten und der Finanzbericht für 
das Berichtsjahr vorliegen. Der Finanzbericht für das Jahr 2012 wird zur Zeit erstellt und wird 
nachgereicht.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende finanzielle 
Auswirkungen auf den Haushalt/Wirtschaftsplan: 
 

 Stadt  EigB Städt. Abwasserwerk  EigB Stadtwerke 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von      €
 Gesamtausgaben in Höhe von  19.638,60 €

 davon - Sachausgaben 19.638,60 €       
  - Personalausgaben      €  
 Gesamtausgaben ./. 19.638,60 €
 
 Im Verwaltungshaushalt/Erfolgsplan Haushaltsstelle 1.4560.7010 
       
       
 
 Einmalig Laufend pro Jahr  
      
 Mittel stehen bei der betreffenden Haushaltsstelle zur Verfügung 
 Mittel im Rahmen des Deckungskreises 
 Mittel stehen nicht zur Verfügung 
   
 
  Im Vermögenshaushalt/Vermögensplan Haushaltsstelle       

 
       
       
 

  Mittel stehen bei der betreffenden Haushaltsstelle zur Verfügung 
   Lfd. Haushaltsjahr 
   Haushaltsausgaberest 
  Mittel im Rahmen des Deckungskreises 
  Mittel stehen nicht zur Verfügung 
  Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm  Enthalten 
    Nicht enthalten 

  Folgeeinnahmen in Höhe von       €
  Folgeausgaben in Höhe von      €
  Davon   -Sachausgaben      €  
    -Personalausgaben      €  
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  Im Verwaltungshaushalt Haushaltsstellen       
           
   Einmalig   Laufend pro Jahr  

   Mittel stehen bei den betreffenden Haushaltsstellen zur Verfügung 
   Mittel im Rahmen des Deckungskreises 
   Mittel stehen nicht zur Verfügung 
 
 Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln 

 muss erfolgen durch den Deckungsvorschlag (Mehr-Einnahme oder Weniger-Ausgabe) 
Haushaltsstelle:                   

 ergibt einen Fehlbetrag / ggf. Nachtragshaushalt 

 
 
Anlagen 
Jahresbericht 2012 des Jugendzentrums „Tonne“ e. V. 
Aufstellung der Kosten für den gewerblichen Sicherheitsdienst (Security) im Jahr 2012 
Finanzbericht des Jugendzentrums „Tonne“ e. V. für das Jahr 2012 (wird nachgereicht) 
 
 
 
 


